
Befüllung von Pressluftatmern mit Schnellfülleinrichtungen 

 

Die seinerzeit angeführten Bedenken gegen die Nutzung von s.g. Schnellfülleinrichtungen unter 
paralleler Beatmung können nach Rücksprache bei der Bundesanstalt für Materialforschung und    
-prüfung (BAM) Berlin – zurückgenommen werden, da die sich die damals angenommenen 
Sicherheitsbedenken nicht bewahrheitet haben. Dabei sind jedoch die herstellerspezifischen 
Angaben zu den verschiedenen Flaschentypen  bzgl. der spezifischen Füllbedingungen zu beachten. 

 

 

 


